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S Antrag auf  für das
Gewährung von SCHULFAHRTBEIHILFE Schuljahr

Nichtzutreffendes bitte streichen!

An das Wohnfinanzamt

Sehr geehrte Damen und Herren!
Lesen Sie bitte vor dem Ausfüllen des Formulars die angeschlossenen
Erläuterungen.
Dieser Antrag ist gebührenfrei gemäß § 3 i Abs. 2 Familienlasten-
ausgleichsgesetz 1967.

Eingangsvermerk des Finanzamtes

Ablagenummer

Bitte unbedingt ausfüllen, weil sich sonst
 die Bearbeitung verzögert!Angaben zur antragstellenden Person
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Familien- oder Nachname und Vorname (in Blockschrift)

Postleitzahl

Familien- oder Nachname und Vorname (in Blockschrift)

Postleitzahl

Wohnort, von dem aus die Schule/das Praktikum besucht wird, Straße, Haus- und Türnummer

Schulweg in der Zeit von – bis

Anschrift des Schulgebäudes (Unterrichtsort)/des Praktikumplatzes

Grund, warum die Schülerin/der Schüler diese(s) Verkehrsmittel nicht benützen konnte (kann)

Art der Zweitunterkunft (z. B. Heim, Untermiete, Eigentumswohnung)

b) Nur ausfüllen, wenn das Kind außerhalb seines Hauptwohnortes am Schulort/Praktikumsort oder in der Nähe davon für
Zwecke des Schulbesuches/des Praktikums eine Zweitunterkunft bewohnt hat!

Länge des Schulweges (kürzester Weg zwischen  
Wohnung und Schule/Praktikumsort in einer Richtung)

an Tagen/Woche Schulweg in der Zeit von – bis an Tagen/Woche

Hauptwohnort, Straße, Hausnummer, Türnummer

Bankkonto für die Überweisung der Beihilfe (BIC und IBAN finden Sie auf dem Kontoauszug Ihrer Bank!)

Für nachstehendes Kind beantrage ich die Gewährung einer Schulfahrtbeihilfe

a) Nur ausfüllen, wenn Schulfahrtbeihilfe für Fahrten zwischen Wohnung und Schule/Praktikumsort beantragt wird!

Wohnort, Straße, Hausnummer, Türnummer Tagsüber erreichbar (Tel.)

Postleitzahl Zweitunterkunft, Straße, Hausnummer, Türnummer

Tagsüber erreichbar (Tel.)

Ver- Geburtsdatum
sicherungs-
nummer 

km
davon unentgeltliche Beförderungsmöglichkeit oder 
Schülerfreifahrt auf einer Strecke von

Verkehrsverbund in dessen 
Bereich der Unterrichtsort/
Praktikumsplatz liegt

Verkehrsverbund in dessen 
Bereich dieser Hauptwohnort 
liegt

Verkehrsverbund in dessen 
Bereich dieser Hauptwohnort 
liegt

Verkehrsverbund in dessen 
Bereich die Zweitunterkunft 
liegt

km

km

Entfernung zwischen der Wohnung im Hauptwohnort und 
der Zweitunterkunft in einer Richtung km

davon unentgeltliche Beförderungsmöglichkeit auf einer 
Strecke von km
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Reststrecke, die nicht unentgeltlich und nicht mit dem Netzticket eines Verkehrsverbundes zurückgelegt werden konnte (kann)

Ver- Geburtsdatum
sicherungs-
nummer 



Bevollmächtigte Vertretung (Name, Anschrift und Telefonnummer) Datum, Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetz-
lichen Vertretung

An das zuständige Finanzamt

Datum

Bezeichnung und Anschrift der Schule

Gebührenfrei gemäß
§ 30 i Abs. 2 FLAG 1967Bestätigung der Schule betreffend Schulfahrtbeihilfe

Anzahl der Unterrichtstage/Praktikumstage pro Woche

Unterschrift und Schulstempel

Nur ausfüllen, wenn der Unterricht/das Praktikum an weniger als
fünf Tagen in der Woche stattgefunden hat:

Familien- oder Nachname der Schülerin/des Schülers Vorname

Staatsbürgerschaft Geburtsdatum

Postleitzahl Wohnort, Straße, Hausnummer, Türnummer

Schuljahr Dauer des Schulbesuches von – bis und von – bis Besuchte Klasse

Schuljahr Dauer des Praktikumsbesuches von – bis und von – bis Praktikumsort (lt. Vertrag)

Wir bestätigen, dass die Schülerin/der Schüler unsere Schule als ordentliche Schülerin/ordentlicher Schüler besucht (hat).

  Ich beantrage für die Fahrt meines Kindes zwischen der Wohnung im Inland und der Schule/dem Praktikums ort die 
monatliche Auszahlung der Schulfahrtbeihilfe nach § 30 c Abs. 3 des Familienlastenausgleichs gesetzes 1967. Insoweit die 
Schulfahrtbeihilfe im voraus nach der Höhe der durch die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels entstandenen not-
wendigen tarifmäßigen Kosten ermittelt wird, nehme ich zur Kennt nis, dass nachträgliche Tarifänderungen des öffentlichen 
Verkehrsmittels nicht mehr berücksichtigt werden können (siehe Erläuterungen, Punkt 6!).

Ich versichere, die Erläuterungen gelesen und die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und voll-
ständig gemacht zu haben. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich nach den Bestimmungen des Fami lien lastenausgleichsgesetzes 
1967 eine Verwaltungsübertretung begehe und mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro bestraft werde – sofern die Tat nicht nach 
anderen Vorschriften strenger zu bestrafen ist –,  wenn ich die Schulfahrtbeihilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig zu Unrecht 
beziehe. Auch der Versuch ist strafbar.

Beih 85, Seite 2, Version vom 08.10.2015

 Grund, warum die Schülerin/der Schüler die unentgeltliche Beförderung oder das öffentliche Verkehrsmittel nicht benützen konnte (kann)

Reststrecke, die nicht unentgeltlich und nicht mit dem Netzticket eines Verkehrsverbundes zurückgelegt werden konnte (kann)

Zeitraum, in dem die Schülerin/der Schüler während des Schuljahres diese Zweitunterkunft bewohnt hat (von – bis)

kmundZwischen



Erläuterungen
•  Schulfahrtbeihilfe wird nur auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bei dem Finanzamt, das auch für die Gewährung der Familien-

beihilfe zuständig ist, jeweils bis 30. Juni des Kalenderjahres einzubringen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Schuljahr 
endet, für welches die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird.

•  Schulfahrtbeihilfe wird nur gewährt, wenn mit dem Antrag auf Gewährung einer Schulfahrtbeihilfe auch eine Bestätigung der 
Schule über den Schulbesuch/den Praktikumsbesuch vorgelegt wird. Die Schule kann den Schulbesuch/den Praktikums besuch 
auf Seite 2 dieses Antrages oder auch formlos bestätigen.

•  Schulfahrtbeihilfe wird für höchstens 10 Monate, in Verbindung mit einem Praktikum höchstens 11 Monate, gewährt. Liegen 
in einem Monat die Voraussetzungen für die Gewährung verschieden hoher Pauschbeträge vor (siehe Punkt 5 und 13), so wird 
nur der höhere Pauschbetrag gewährt.

•  Schulfahrtbeihilfe wird für ein Schuljahr nur einmal ausgezahlt, und zwar nach Ablauf des jeweiligen Unterrichtsjahres; die 
zweimonatliche Auszahlung der Schulfahrtbeihilfe ist auf gesonderten Antrag möglich (siehe Seite 2 des Antrages).

•  Schulfahrtbeihilfe, die zu Unrecht bezogen wurde, ist zurückzuzahlen.

Wer hat Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe?
 1.  Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe haben Personen für
  Kinder, für die ihnen

  a) Familienbeihilfe gewährt wird oder
  b)  Familienbeihilfe nur deshalb nicht gewährt wird, weil 

sie Anspruch auf eine gleichartige ausländische Bei-
hilfe (z. B. Kindergeld, Kinderzulage) haben.

   Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe haben auch Voll waisen, 
denen

  a) Familienbeihilfe gewährt wird oder
  b)  Familienbeihilfe nur deshalb nicht gewährt wird, weil 

sie Anspruch auf eine gleichartige ausländische Bei-
hilfe haben.

Wann besteht Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe?
 2.  Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe besteht, wenn das Kind 

bzw. der/die Vollwaise (siehe Punkt 1)

  a)  eine öffentliche oder mit dem Öffentlichkeitsrecht aus-
gestattete Schule im Inland als ordentliche Schülerin /
ordentlicher Schü ler besucht oder

  b)  eine gleichartige Schule im grenznahen Gebiet im Aus-
land, die günstiger zu erreichen ist als eine inländische 
Schule, als ordentliche Schülerin/ordentlicher Schüler 
besucht, wenn bei Pflichtschulen hiefür die schulbe-
hördliche Bewilligung vorliegt, oder

  c)  eine im Bundesgesetz über Gesundheits- und Kran-
ken pflegeberufe geregelte Schule besucht, oder

  d)  eine Schule besucht, die nach § 12 des Pflichtschul-
gesetzes als zur Erfüllung der Schulpflicht geeignet 
anerkannt wurde, oder

  e)  eine Privatschule besucht, der die Führung einer ge-
setzlich geregelten Schulartbezeichnung bewilligt 
wurde, oder

  f)  ein nach den Lehrplänen der in lit. a und b bezeichne-
ten Schulen verpflichtendes Praktikum im Inland oder 
im grenznahen Gebiet im Ausland besucht, das außer-
halb der schulischen Unterrichtszeiten stattfindet und 
der Schule durch Vorlage eines Praktikantenvertrages 
nachzuweisen ist, oder

  g)  eine nach den Ausbildungsverordnungen der in lit. c 
bezeichneten Schulen für die praktische Ausbildung 
vorgesehene Krankenanstalt oder sonstige Einrichtung 
im Inland oder im grenznahen Gebiet im Ausland be-
sucht.

Bei Fahrt zwischen Wohnung und Schule
 3.  Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe besteht nur, wenn der 

Schulweg, das ist der kürzeste Weg zwischen der Woh-
nung im Inland und der Schule (Schulgebäude)/dem 
Praktikumsplatz in einer Richtung, mindestens 2 km lang 
ist. Diese 2-km-Grenze gilt jedoch nicht für eine Schülerin/ 
einen Schüler, die/der derart behindert ist, dass ihr/ihm 
nicht zugemutet werden kann, einen Schulweg von weni-
ger als 2 km ohne Benutzung eines Verkehrs mittels zu-
rückzulegen.

 4.  Kein Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe besteht für den Teil 
des Schulweges, der von einem Verkehrsmittel befahren 
wird, das die Schülerin/der Schüler unentgeltlich oder im 
Rahmen der Schüerfreifahrt be nutzen kann, wenn der 
Schülerin/dem Schüler die Benutz ung dieses Verkehrsmittels 
zumutbar ist. Für den verbleibenden Teil des Schulweges 
besteht Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe dann, wenn dieser 
Teil des Schulweg es mindestens 2 km lang ist (Ausnahme 
siehe Punkt 3 zweiter Satz). Einer Schülerin/einem Schüler 
wird die Benutzung eines Verkehrsmittels, das Schüler-
Inne nfreifahrten durchführt, in gewissen Fällen einer 
körper lichen oder geistigen Behinderung auch dann nicht 
zumutbar sein, wenn durch die Benutzung dieses 
Verkehrs mittels ständig zu lange Wartezeiten entstehen. 
Kein Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe besteht ferner für 
den Besuch von Lehrveranstaltungen, die nur fallweise 
stattfinden.

Wie hoch ist die Schulfahrtbeihilfe?

 5.  Die Schulfahrtbeihilfe beträgt 

  a) bei einem Schulweg bis 10 km jeweils für 
   1-2 Schultage/Woche ....................... 4,40 Euro mtl., 
   3-4 Schultage/Woche ...................... 8,80 Euro mtl., 
   mehr als 4 Schultage/Woche ......... 13,10 Euro mtl.; 
  b) bei einem Schulweg über 10 km jeweils für
   1-2 Schultage/Woche ....................... 6,60 Euro mtl., 
   3-4 Schultage/Woche ..................... 13,10 Euro mtl., 
   mehr als 4 Schultage/Woche ......... 19,70 Euro mtl.; 

   Zu beachten ist, dass die oben angeführten Beträge auch 
dann gewährt werden, wenn die Schule/das Praktikum 
innerhalb eines Kalendermonats nur während einer  
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 Woche besucht wurde. Hat also der Schulbesuch/der 
Praktikumsbesuch während eines Monats begonnen oder 
geendet oder wurde der Schulbesuch/der Praktikumsbe-
such z. B. durch Zwischenferien (Weihnachten, Ostern) 
oder durch eine Erkrankung der Schülerin/des Schülers 
unterbrochen, so wirkt sich dies auf die Gewährung der 
Schulfahrtbeihilfe dann nicht aus, wenn die Schule/das 
Praktikum innerhalb des betreffenden Monats wenigstens 
in einer Woche besucht wurde.

 6.  Stehen für den Schul- bzw. Praktikumsbesuch öffentliche 
Verkehrsmittel zur Verfügung, wird die Schulfahrtbeihilfe 
anstelle der vorgenannten mtl. Pauschbeträge ausgehend 
vom Preis des Netztickets für Schülerinnen/Schüler im 
jeweiligen Verkehrsverbund ermittelt. Der Ticketpreis 
wird um den pauschalen Selbstbehalt (Euro 19,60) ver-
mindert und je 1/12 der verbleibenden Restkosten pro 
Anspruchsmonat als Schulfahrtbeihilfe gewährt. Liegen 
Wohnort und Schulort der Schülerin/des Schülers in zwei 
verschiedenen Verkehrsverbünden, werden die Kosten 
für beide Schüler-Netztickets berücksichtigt, der Abzug 
des Selbstbehaltes erfolgt nur einmal. Die bereits erfolgte 
Leistung des Selbstbehaltes für eine Freifahrt im Gele-
genheitsverkehr ist im Rahmen des Antrags für die Schul-
fahrtbeihilfe nachzuweisen, andernfalls wird der Selbst-
behalt von der Schulfahrtbeihilfe abgezogen. 

  Ist die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für den  
  Schul- bzw. Praktikumsbesuch ständig nicht möglich, ist  
  dies im Zuge der Antragstellung glaubhaft darzulegen  
  bzw. nachzuweisen. Der bloße Verzicht auf die mögliche  
  Fahrt im Linienverkehr bewirkt keinen Anspruch auf die  
  Fahrtenbeihilfe nach Pauschbeträgen. 

  Für Reststrecken über 2 km, die nicht mit Schüler-Netz- 
  tickets zurückgelegt werden können, wird die auf Basis  
  von Schüler-Netztickets ermittelte Schulfahrtbeihilfe um  
  jene monatliche Pauschalabgeltung nach Punkt 5 aufge- 
  stockt, welche für diese restliche Weglänge zusteht.

 7.  Die Pauschbeträge nach Punkt 5 erhöhen sich um  
100 v. H., wenn kein geeignetes öffentliches Verkehrs-
mittel zur Verfügung steht.

Auszahlung der Schulfahrtbeihilfe

 8.  Schulfahrtbeihilfe wird für ein Schuljahr nur einmal aus-
gezahlt, und zwar nach Ablauf des jeweiligen Unterrichts-
jahres. Auf gesonderten Antrag kann die Schulfahrt bei-
hilfe aber jeweils monatlich ausbezahlt werden, frühestens 
ab Beginn des Schuljahres, für das die Schulfahrtbeihilfe 
begehrt wird. Zur Ermittlung der um den Selbstbehalt 
verminderten Schulfahrtbeihilfe nach Punkt 6 wird die 
Höhe der nachgewiesenen notwendigen tarifmäßigen 
Kosten für den ersten Monat des Zeitraumes herangezo-
gen, für den die Schulfahrtbeihilfe beantragt wird. Nach-
trägliche Änderungen der tarifmäßigen Kosten begründen 
keinen Anspruch auf Neuberechnung und Nachzahlung 
der Schulfahrtbeihilfe.

Wie hoch ist die Schulfahrtbeihilfe, wenn das Kind die 
Schule/das Praktikum von einer Zweitunterkunft aus
besucht?

 9.  Besucht die Schülerin/der Schüler die Schule/das Prakti-
kum nicht vom Hauptwohnort, sondern von einer Zweit-
unterkunft aus, die sie/er außerhalb des Hauptwohnortes 
am Schulort oder in der Nähe des Schulortes zum Besuch 

der Schule/am Praktikumsort oder in der Nähe des Prak-
tikumsortes zum Besuch des Praktikums bewohnt, be-
trägt die Schulfahrtbeihilfe bei einer Entfernung (siehe 
Punkt 12)

  a) bis einschließlich 50 km monatlich ................. 19 Euro 
  b) über 50 km bis einschl. 100 km monatlich ..... 32 Euro
  c) über 100 km bis einschl. 300 km monatlich ...... 42 Euro
  d) über 300 km bis einschl. 600 km monatlich ...... 50 Euro
  e) über 600 km monatlich .................................. 58 Euro

  Punkt 6 Absatz 1 und 2 gilt sinngemäß auch für die Fahrten  
  der Schülerinnen/Schüler zwischen deren inländischer  
  Wohnung im Hauptwohnort und der Zweitunterkunft am  
  Schul- oder Praktikumsort (bzw. in der Nähe davon).
  Für Reststrecken über 2 km, die nicht mit Schüler-Netz- 
  tickets zurückgelegt werden können, wird die auf Basis  
  von Schüler-Netztickets ermittelte Schulfahrtbeihilfe bis zu  
  einer Weglänge von 10 km pro Richtung um monatlich  
  5 Euro aufgestockt; übersteigt die Reststrecke 10 km, wird  
  die zusätzliche Schulfahrtbeihilfe nach den vorstehenden  
  Pauschbeträgen (Pkt. 9) pro Monat ermittelt.

 10.  Die Zweitunterkunft ist durch ein entsprechendes Beweis-
mittel (z. B. Meldezettel, Heimbestätigung) nachzuweisen.

 11.  Der Zeitraum, in dem die Schülerin/der Schüler die Zweit-
unterkunft für Zwecke des Schulbesuches/des Praktikums 
bewohnt hat, ist genau anzugeben. Dabei sind nur die 
Zeiträume anzugeben, in denen die Schülerin/der Schüler 
die Zweitunterkunft für Zwecke des Schulbesuches/des 
Praktikums tatsächlich bewohnt hat.

 12.  Unter ˶Entfernungˮ ist die Wegstrecke zu verstehen, die 
das zwischen der inländischen Wohnung im Hauptwohnort 
und der Zweitunterkunft verkehrende öffentliche Verkehrs-
mittel nach dem Fahrplan zurücklegt. Sofern ein öffent-
liches Verkehrsmittel nicht verkehrt, ist die Entfernung 
nach der kürzesten verkehrsüblichen Straßenverbindung 
zwischen diesen Orten zu messen.

 13.  Zu beachten ist, dass die unter Punkt 9 angeführten Be-
träge auch dann gewährt werden, wenn der Weg

   zwischen der Wohnung und dem Zweitwohnsitz inner-
halb eines Kalender monats in jeder Richtung nur einmal 
zurückgelegt wird.

   Liegen in einem Monat für die Fahrten der Schülerin/des 
Schülers zwischen der Wohnung im Inland und dem 
Zweitwohnsitz am Schulort oder in der Nähe des Schul-
ortes/am Praktikumsort oder in der Nähe des Praktikum-
ortes die Voraussetzungen für die Gewährung verschie-
den hoher Pauschbeträge vor, so ist diese Schul fahrt  bei  hilfe 
in Höhe des höheren Pauschbetrages zu gewähren.

Was ist zusätzlich bei behinderten Kindern zu beachten?

 14.  Wird Schulfahrtbeihilfe für eine Schülerin/einen Schüler 
begehrt, der/dem nach Ansicht der Antragstellerin/des 
Antragstellers wegen einer geistigen oder körperlichen 
Behinderung nicht zugemutet werden konnte, ein Ver-
kehrsmittel zu benutzen, das SchülerInnenfreifahrten 
durchführt (siehe Punkt 4), oder einen Schulweg von 
weniger als 2 km ohne Benutzung eines Verkehrsmittels 
zurückzu legen (siehe Punkt 3), ist die Art und Dauer der 
Behinderung genau anzugeben. Die entsprechenden Be-
weismittel sind dem Antrag beizulegen, sofern diese nicht 
bereits in der Lohnsteuer- und Beihilfenstelle des Finanz-
amtes aufliegen.
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	faxx1:  // BEGIN  var cItem; cItem= app.popUpMenu (["Wien","FA Wien 1/23","FA Wien 12/13/14 Purkersdorf","FA Wien 2/20/21/22","FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf","FA Wien 4/5/10","FA Wien 8/16/17","FA Wien 9/18/19 Klosterneuburg","FA für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel"],["Niederösterreich",["FA Amstetten Melk Scheibbs","Amstetten","Melk","Scheibbs"],["FA Baden Mödling","Baden","Mödling"],["FA Bruck Eisenstadt Oberwart","Bruck an der Leitha"],["FA Gänserndorf Mistelbach","Gänserndorf","Mistelbach"],["FA Hollabrunn Korneuburg Tulln","Hollabrunn","Korneuburg","Tulln an der Donau"],["FA Lilienfeld St. Pölten","Lilienfeld","St. Pölten"],["FA Neunkirchen Wr. Neustadt","Neunkirchen","Wiener Neustadt"],["FA Waldviertel","Gmünd","Horn","Krems an der Donau","Waidhofen an der Thaya","Zwettl-Niederösterreich"]],["Burgenland",["FA Bruck Eisenstadt Oberwart","Eisenstadt","Oberwart"]],["Oberösterreich",["FA Braunau Ried Schärding","Braunau am Inn","Ried im Innkreis","Schärding"],["FA Freistadt Rohrbach Urfahr","Freistadt","Linz","Rohrbach in Oberösterreich"],["FA Gmunden Vöcklabruck","Gmunden","Vöcklabruck"],["FA Grieskirchen Wels","Grieskirchen","Wels"],["FA Kirchdorf Perg Steyr","Kirchdorf an der Krems","Perg","Steyr"],"FA Linz"],["Kärnten","FA Klagenfurt",["FA Spittal Villach","Spittal an der Drau","Villach"],["FA St. Veit Wolfsberg","St. Veit an der Glan","Wolfsberg"]],["Steiermark",["FA Bruck Leoben Mürzzuschlag","Bruck an der Mur","Leoben","Mürzzuschlag"],["FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg","Deutschlandsberg","Leibnitz","Voitsberg"],"FA Graz-Stadt","FA Graz-Umgebung",["FA Judenburg Liezen","Judenburg","Liezen"],["FA Oststeiermark","Bad Radkersburg","Feldbach","Hartberg","Weiz"]],["Tirol","FA Innsbruck",["FA Kitzbühel Lienz","Kitzbühel","Lienz"],["FA Kufstein Schwaz","Kufstein","Schwaz"],["FA Landeck Reutte","Landeck","Reutte"]],["Salzburg","FA Salzburg-Land","FA Salzburg-Stadt",["FA St. Johann Tamsweg Zell am See","St. Johann im Pongau","Tamsweg","Zell am See"]],["Vorarlberg","FA Bregenz","FA Feldkirch"]);if (cItem == "FA Wien 1/23") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 1/23\rMarxergasse 4, 1030 Wien";else if (cItem == "FA Wien 12/13/14 Purkersdorf") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 12/13/14 Purkersdorf\rMarxergasse 4, 1030 Wien";else if (cItem == "FA Wien 2/20/21/22") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 2/20/21/22\rDr. Adolf Schärf-Platz 2, 1220 Wien";else if (cItem == "FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf\rMarxergasse 4, 1030 Wien";else if (cItem == "FA Wien 4/5/10") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 4/5/10\rMarxergasse 4, 1030 Wien";else if (cItem == "FA Wien 8/16/17") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 8/16/17\rMarxergasse 4, 1030 Wien";else if (cItem == "FA Wien 9/18/19 Klosterneuburg") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg\rMarxergasse 4, 1030 Wien";else if (cItem == "FA für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel") getField("Text01").value="Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel\rMarxergasse 4, 1030 Wien";else if (cItem == "Amstetten") getField("Text01").value="Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs\rGraben 7, 3300 Amstetten";else if (cItem == "Melk") getField("Text01").value="Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs\rAbt Karl-Straße 25, 3390 Melk";else if (cItem == "Scheibbs") getField("Text01").value="Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs\rErlafpromenade 10, 3270 Scheibbs";else if (cItem == "Baden") getField("Text01").value="Finanzamt Baden Mödling\rJosefsplatz 13, 2500 Baden";else if (cItem == "Mödling") getField("Text01").value="Finanzamt Baden Mödling\rDI Wilhelm Haßlingerstraße 3, 2340 Mödling";else if (cItem == "Bruck an der Leitha") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart\rStefaniegasse 2, 2460 Bruck an der Leitha";else if (cItem == "Gänserndorf") getField("Text01").value="Finanzamt Gänserndorf Mistelbach\rRathausplatz 9, 2230 Gänserndorf";else if (cItem == "Mistelbach") getField("Text01").value="Finanzamt Gänserndorf Mistelbach\rMitschastraße 5, 2130 Mistelbach";else if (cItem == "Hollabrunn") getField("Text01").value="Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln\rBabogasse 9, 2020 Hollabrunn";else if (cItem == "Korneuburg") getField("Text01").value="Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln\rLaaerstraße 13, 2100 Korneuburg";else if (cItem == "Tulln an der Donau") getField("Text01").value="Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln\rAlbrechtsgasse 26-30, 3430 Tulln an der Donau";else if (cItem == "Lilienfeld") getField("Text01").value="Finanzamt Lilienfeld St. Pölten\rLiese Prokop Straße 14, 3180 Lilienfeld";else if (cItem == "St. Pölten") getField("Text01").value="Finanzamt Lilienfeld St. Pölten\rDaniel Gran-Straße 8, 3100 St. Pölten";else if (cItem == "Neunkirchen") getField("Text01").value="Finanzamt Neunkirchen Wr. Neustadt\rTriesterstraße 16, 2620 Neunkirchen";else if (cItem == "Wiener Neustadt") getField("Text01").value="Finanzamt Neunkirchen Wr. Neustadt\rGrazerstraße 95, 2700 Wiener Neustadt";else if (cItem == "Gmünd") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rAlbrechtser Straße 4, 3950 Gmünd";else if (cItem == "Horn") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rSchloßplatz 1, 3580 Horn";else if (cItem == "Krems an der Donau") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rRechte Kremszeile 58, 3500 Krems an der Donau";else if (cItem == "Waidhofen an der Thaya") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rHauptplatz 23-26, 3830 Waidhofen an der Thaya";else if (cItem == "Zwettl-Niederösterreich") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rHamerlingstraße 2a, 3910 Zwettl-Niederösterreich";else if (cItem == "Eisenstadt") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart\rNeusiedlerstraße 46, 7001 Eisenstadt";else if (cItem == "Oberwart") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart\rPrinz Eugen-Straße 3, 7400 Oberwart";else if (cItem == "Braunau am Inn") getField("Text01").value="Finanzamt Braunau Ried Schärding\rStadtplatz 60, 5280 Braunau am Inn";else if (cItem == "Ried im Innkreis") getField("Text01").value="Finanzamt Braunau Ried Schärding\rFriedrich Thurner Straße 7, 4910 Ried im Innkreis";else if (cItem == "Schärding") getField("Text01").value="Finanzamt Braunau Ried Schärding\rGerichtsplatz 2, 4780 Schärding";else if (cItem == "Freistadt") getField("Text01").value="Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr\rSchloßhof 2, 4240 Freistadt";else if (cItem == "Linz") getField("Text01").value="Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr\rBahnhofplatz 7, 4020 Linz";else if (cItem == "Rohrbach in Oberösterreich") getField("Text01").value="Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr\rLinzerstraße 15, 4150 Rohrbach in Oberösterreich";else if (cItem == "Gmunden") getField("Text01").value="Finanzamt Gmunden Vöcklabruck\rTagwerkerstraße 2, 4810 Gmunden";else if (cItem == "Vöcklabruck") getField("Text01").value="Finanzamt Gmunden Vöcklabruck\rFranz Schubert-Straße 37, 4840 Vöcklabruck";else if (cItem == "Grieskirchen") getField("Text01").value="Finanzamt Grieskirchen Wels\rManglburg 17, 4710 Grieskirchen";else if (cItem == "Wels") getField("Text01").value="Finanzamt Grieskirchen Wels\rDragonerstraße 31, 4601 Wels";else if (cItem == "Kirchdorf an der Krems") getField("Text01").value="Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr\rPernsteinerstraße 23-25, 4560 Kirchdorf an der Krems";else if (cItem == "Perg") getField("Text01").value="Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr\rHerrenstraße 20, 4320 Perg";else if (cItem == "Steyr") getField("Text01").value="Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr\rHandel-Mazzetti-Promenade 14, 4400 Steyr";else if (cItem == "FA Linz") getField("Text01").value="Finanzamt Linz\rBahnhofplatz 7, 4020 Linz";else if (cItem == "FA Klagenfurt") getField("Text01").value="Finanzamt Klagenfurt\rKempfstraße 2 und 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee";else if (cItem == "Spittal an der Drau") getField("Text01").value="Finanzamt Spittal Villach\rDr. Arthur Lemisch-Platz 2, 9800 Spittal an der Drau";else if (cItem == "Villach") getField("Text01").value="Finanzamt Spittal Villach\rMeister-Friedrich-Straße 2, 9500 Villach";else if (cItem == "St. Veit an der Glan") getField("Text01").value="Finanzamt St. Veit Wolfsberg\rSponheimer Straße 1, 9300 St. Veit an der Glan";else if (cItem == "Wolfsberg") getField("Text01").value="Finanzamt St. Veit Wolfsberg\rLindhofstraße 3, 9400 Wolfsberg";else if (cItem == "Bruck an der Mur") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag\rAn der Postwiese 8, 8600 Bruck an der Mur";else if (cItem == "Leoben") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag\rErzherzog Johann-Straße 5, 8700 Leoben";else if (cItem == "Mürzzuschlag") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag\rBleckmanngasse 10, 8680 Mürzzuschlag";else if (cItem == "Deutschlandsberg") getField("Text01").value="Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg\rBahnhofstraße 6, 8530 Deutschlandsberg";else if (cItem == "Leibnitz") getField("Text01").value="Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg\rLastenstraße 10, 8430 Leibnitz";else if (cItem == "Voitsberg") getField("Text01").value="Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg\rDr. Ch. Niederdorfer-Straße 1, 8570 Voitsberg";else if (cItem == "FA Graz-Stadt") getField("Text01").value="Finanzamt Graz-Stadt\rConrad von Hötzendorf-Str. 14-18, 8010 Graz";else if (cItem == "FA Graz-Umgebung") getField("Text01").value="Finanzamt Graz-Umgebung\rAdolf-Kolping-Gasse 7, 8010 Graz";else if (cItem == "Judenburg") getField("Text01").value="Finanzamt Judenburg Liezen\rHerrengasse 30, 8750 Judenburg";else if (cItem == "Liezen") getField("Text01").value="Finanzamt Judenburg Liezen\rHauptstraße 36, 8940 Liezen";else if (cItem == "Bad Radkersburg") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rGrazertorplatz 15, 8490 Bad Radkersburg";else if (cItem == "Feldbach") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rGnaser Straße 3, 8330 Feldbach";else if (cItem == "Hartberg") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rRot Kreuz Platz 2, 8230 Hartberg";else if (cItem == "Weiz") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rHans Kloepfergasse 10, 8160 Weiz";else if (cItem == "FA Innsbruck") getField("Text01").value="Finanzamt Innsbruck\rInnrain 32, 6020 Innsbruck";else if (cItem == "Kitzbühel") getField("Text01").value="Finanzamt Kitzbühel Lienz\rIm Gries 9, 6370 Kitzbühel";else if (cItem == "Lienz") getField("Text01").value="Finanzamt Kitzbühel Lienz\rDolomitenstraße 1, 9900 Lienz";else if (cItem == "Kufstein") getField("Text01").value="Finanzamt Kufstein Schwaz\rOskar Pirlo-Straße 15, 6330 Kufstein";else if (cItem == "Schwaz") getField("Text01").value="Finanzamt Kufstein Schwaz\rBrandlstraße 19/1, 6130 Schwaz";else if (cItem == "Landeck") getField("Text01").value="Finanzamt Landeck Reutte\rInnstraße 11, 6500 Landeck";else if (cItem == "Reutte") getField("Text01").value="Finanzamt Landeck Reutte\rClaudiastraße 7, 6600 Reutte";else if (cItem == "FA Salzburg-Land") getField("Text01").value="Finanzamt Salzburg-Land\rAigner Straße 10, 5026 Salzburg";else if (cItem == "FA Salzburg-Stadt") getField("Text01").value="Finanzamt Salzburg-Stadt\rAigner Straße 10, 5026 Salzburg";else if (cItem == "St. Johann im Pongau") getField("Text01").value="Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See\rHans Kappacher-Straße 14, 5600 St. Johann im Pongau";else if (cItem == "Tamsweg") getField("Text01").value="Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See\rGartengasse 3, 5580 Tamsweg";else if (cItem == "Zell am See") getField("Text01").value="Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See\rBrucker Bundesstraße 13, 5700 Zell am See";else if (cItem == "FA Bregenz") getField("Text01").value="Finanzamt Bregenz\rBrielgasse 19, 6900 Bregenz";else if (cItem == "FA Feldkirch") getField("Text01").value="Finanzamt Feldkirch\rReichsstraße 154, 6800 Feldkirch"; else getField("Text01").value="" // END 
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